
 

SV Grün-Weiß Beckedorf e.V.  |  Vereinsheim: Wiesenstr. 52  |  28790 Schwanewede 

Tel.: (0421) 65 32 73  |  E-Mail: vorstand@svgwb.de  |  Homepage: www.svgwb.de 

 

 

Hygienekonzept des SV Grün-Weiß Beckedorf e.V. 

für die Sporthalle in der Wiesenstraße 

Für die Sporthalle in der Wiesenstraße hat der Vorstand des SV Grün-Weiß Beckedorf folgendes 

Hygienekonzept ausgearbeitet und die entsprechenden Vorgaben für alle SportlerInnen und 

ZuschauerInnen, nachfolgend als Sportler und Zuschauer bezeichnet, festgelegt. 

 

Grundsätze 

1. Eine Teilnahme am Sportangebot, sowohl als aktiver Sportler als auch als passiver Zuschauer, ist 

bei Krankheitssymptomen, die auf eine mögliche Corona-Infektion hinweisen, ausgeschlossen. 

Sofern die betroffene Person keinen gegenteiligen Nachweis vorlegen kann, darf sie die Sporthalle 

nicht betreten oder kann nachträglich verwiesen werden. 

2. Alle Personen in der Sporthalle sind angehalten physische Kontakte zu anderen Menschen auf ein 

absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Ein Abstand von 1,5 Metern zueinander soll, wenn 

möglich, in der Halle eingehalten werden. 

3. Die Halle muss bei Benutzung regelmäßig gelüftet werden. Zwischen den einzelnen Trainingszeiten 

verschiedener Gruppen und beim Spielbetrieb muss eine ausreichende, regelmäßige Belüftung 

durch die Trainer/Betreuer sichergestellt werden. 

4. Die Umkleiden, Duschen und Toiletten stehen zur Verfügung, müssen aber regelmäßig gereinigt 

werden. Außerdem ist auf die Einhaltung der Abstandsregel zu achten. 

5. Der SV Grün-Weiß Beckedorf benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung der 

Vorschriften. Der Corona-Beauftragte ist im Wesentlichen zuständig für die Einhaltung aller 

behördlichen Auflagen und deren Umsetzung für den Verein. Außerdem ist er der Ansprechpartner 

für alle Themen rund um die Thematik Corona. 

 

Allgemeiner Trainingsbetrieb 

1. Hallenbelegungsplan 

Für den regelmäßigen Trainingsbetrieb wird ein wird ein Wochenplan erstellt, in dem die einzelnen 

Sportgruppen mit Uhrzeit und Trainer/Betreuer eingetragen sind. Die Vorgaben zu den Zeiten sind 

einzuhalten. Der Hallenbelegungsplan wird den Spartenleitern und Trainern/Betreuern durch 

Aushang in der Sporthalle zur Kenntnis gegeben. 

2. Teilnehmeranzahl 

Die maximale Teilnehmerzahl je Trainingsgruppe beträgt 30 Personen. 

3. Abstandsregelung 

Grundsätzlich ist die Ausübung aller Sportarten, egal ob Individualsportarten oder Mannschafts-

sportarten, erlaubt. Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen sollte, wenn möglich, 

eingehalten werden. 

4. Trainingsgeräte 

Die benutzten Trainingsgeräte, Spielbälle, etc. sind nach dem Training/Spieltag zu reinigen. 

Entsprechende Reinigungsmittel werden gestellt. 



 

5. Belehrung der Sportler 

Die Trainer/Betreuer sind angehalten alle Sportler auf diese Regelungen hinzuweisen. Bei 

Freundschafts- und Meisterschaftsspielen sind die Gastmannschaften auf dieses Hygienekonzept 

hinzuweisen. 

 

Spielbetrieb Volleyball 

1. 3G-Regel 

Unabhängig von der aktuellen Warnstufe oder Inzidenz gilt an allen Volleyball-Heimspieltagen der 

Saison 2021/22 die 3G-Regel. Alle Betreuer, Sportler und Zuschauer müssen vor dem Betreten der 

Sporthalle einen Nachweis, ob geimpft, genesen oder getestet, zusammen mit ihrem 

Personalausweis, vorzeigen. Zulässig sind ausschließlich PCR-Tests die nicht älter als 48 Stunden 

sind und Schnelltests durch ein Corona-Testzentrum die nicht älter als 24 Stunden sind. Selbsttests 

sind nicht zulässig. Ohne entsprechende Nachweise wird ihnen das Betreten der Sporthalle 

verwehrt. Ausgenommen von dieser Regel sind alle bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres. 

2. Gesundheitszustand 

Alle Gastmannschaften müssen die sich im Anhang befindliche Liste „Selbsterklärung 

Gesundheitszustand Saison 2021/22“ ausgefüllt und von allen Sportlern unterschrieben 

mitbringen und dem Trainer/Betreuer der Heimmannschaft beim Betreten der Halle übergeben. 

3. Teilnehmeranzahl 

Es sind die Sonderregelungen von Veranstaltungen mit 25-1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

anzuwenden. (siehe Anhang!) 

4. Abstandsregel 

Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen sollte, wenn möglich, eingehalten werden. 

Ausgenommen hiervon sind die aktiven Spieler auf dem Feld. 

5. Maskenpflicht 

Während des Spieltages herrscht in der gesamten Sporthalle die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. Zulässig sind hierbei ausschließlich medizinische Masken, wie z.B. FFP2-Masken. 

Ausgenommen von dieser Regel sind die aktiv beteiligten Mannschaften, die beiden Schiedsrichter 

und Kinder unter 6 Jahren. 

6. Den Anweisungen der verantwortlichen Personen zur Nutzung der Sporthalle ist Folge zu leisten. 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 

Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

Personenbezogene Datenerhebung zur Kontaktnachverfolgung 

Bei Trainingseinheiten sowie bei Freundschafts- und Meisterschaftsspielen sind Listen zu führen, 

welche Personen wann und wie lange in der Sporthalle waren. Nur so kann eine mögliche 

Infektionskette nachverfolgt werden. Eine solche Liste wird den Sportgruppen zur Verfügung gestellt 

und ist im Anschluss an die Trainingseinheit bzw. den Spieltag für einen Zeitraum von drei Wochen 

aufzubewahren. Erst nach dieser Frist dürfen diese Listen vernichtet werden. Für Zuschauer wird diese 

Liste am Eingang der Sporthalle platziert, da ein Betreten der Halle erst nach Eintrag in die Liste 

erfolgen darf. 

 

 



 

Besondere Maßnahmen bei Erlass von Warnstufen durch den Landkreis Osterholz 

Sollte der Landkreis Osterholz Erlasse zu Warnstufen 1, 2 oder 3 bzw. bei einer Inzidenz >50 

verabschieden, werden zusätzliche Regelungen notwendig. Diese sind der nachfolgenden Übersicht 

„Regelungen für den Sport nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 22.09.2021“ des 

Landessportbundes Niedersachsen zu entnehmen. Die verantwortlichen Spartenleiter werden per E-

Mail informiert, welche Regelungen anzuwenden sind. 

 

 

Beckedorf, den 29.10.2021 

 

Corona-Beauftragter     Volleyball-Abteilungsleiter 

Danilo Dirk      Sascha Wahle 

Tel.: 0176 80261348     Tel.: 0162 2938396 

E-Mail: danilogwb@gmx.de    E-Mail: volleyball@svgwb.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


